
 

 

 

Die Bundesarbeitskammer bedankt sich für die Übermittlung der Petitionsanliegen (32/PET) 

und (30/PET). Von einer inhaltlichen Stellungnahme wird Abstand genommen. 

231/SPET 1 von 1

vom 31.05.2021 zu 30/PET (XXVII. GP)
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